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FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN 

Die Festsetzungen des Bebouungsplones 

Campingplatz Bod Füssing Nord-West gelten sinngemäß. 

l) Ersc~ießung une SteHplolze 

I, .,,, 1Stellplatz Camping 
srp Siellplatz KFZ 

2) Gebäude und Ernriedung 

B Gebäude 

Zoof der Vollgeschosse 


o Volgeschoss 

!Xl Turm 
- Mwer = Umgang 

3) Frei-, Grün- und Wosserfläch. 

• 
• Pflanzung Boom 1. Ordnung 
• Pllonz"'g Bo..rn 2. Ordnung / Obslboun 
_ Pflanzung Strauch 

c::::J FreiRäche mit Bezeichnung 

c::::J Grünfläche 
~ Bochlouf mil Teich 

~ Erdwoll 

ERWEITERUNG BEBAUUNGSPLAN 

CAMPINGPLATZ BAD FÜSSING NORD WEST 

MIT DECKBLATT NR. 3 


GEMEINDE BAD FUSSING 

LANDKREIS PASSAU 

REGIERUNGSBEZIRK NIEDERBAYERN 


M 1: 1000 
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GO sr 
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( ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS ) 
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Cl Festsetzungen durch Text 

Für die Erweiterung des Bebauungs- und GlÜnordnungsplanes "Campingplatz Bad-Fi.issing 

Nord-West" mit Deckblatt Nr. J 

1 Bebauungsplan 

1.1 	Art der baulicbeo Nutzung 
Das Bebauungsplangebiet wi rd als Sondergebiet Campingplatz gemäß § 10 

Baunutzuflgsverordnung fes tgesetzt. 

Folgende Bauliche Anlagen sind zuläss ig: 

Empfangs- und Verwaltungsgebäude, Sanitärgebäude, Restaurant, Küche, 

Veranstaltungsstade l, Läden, Arztprax is, MassClgepraxis, Räu me fiir freie Berufe, 

Gebäude rur HackschnitzeJbeizung, Gebäude rur Sport, Spiel, Unterhaltung, 

Nebengebäude, Lagerräume. 

Im Campingplatz sind Wohnmobile und Walmwägen, sowie vereinzelt Zeltplätze 

zu lässig. Dauercamper s ind nicht zugelassen. 


Es werden insgesamt 123 Stellplätze ausgewiesen. 


1.2 Maß der baulichen Nutzung 
Für die baulichen Anlagen sind maximal 3 Vollgeschoßc zulässig. 

Die max. zu lässige Wandhöhe beträgt: 


Bei I: 3,50 m; bei 11: 7,0 m, bei 11+0 7,0 m, bei !TI : 9,50 m 


Zulässig sind Saltel- und Walmdächer, Dachneigung von 30<)- 60°, Ausbau des 

Dachgeschosses ist zuläss ig. 

Die AusHihrung von Dachgauben wird wie fo lgt festgesetzt: 

Es sind ausschließ lich Giebelgauben ab 30° Dachneigung des Hauptdaches :zulässig. 

Die Summe der Einzelgauben darf ein Viertel der Hauptdachlänge nicht überschreiten. 

Gemessen wi rd die Vorderfront der Gaube ohne Dachüberstand. Die maximale 

Einzelgaubenbreite beträgt 1,5 m. der Abstand der Gauben zueinander und :zu anderen 

Bauleil en muss mindestens 2 ,0 m betragen. 

Dachdeckung: Ziegel; Blech 


Erker sind zu lässig. 
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Fassadengestaltung: verputzUoder HoJzschalung 

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugreozen 
Zulässig ist eine offene Bauweise 

1.4 Einfriedung 
Mauerwerk : 

Teilweise mit Zin.nen, 

Höhe Min.: 4,0 m; Höhe Max.: 4,5 m 

Umgang: 

Mauerwerk I Holz mit überlukter Schal ung, 

Höhe Min: 4,0 m; Höhe Max: 5,9 m bis OK First. 

Erdwail: 

Inertes Material (Aushub Bachlaufund Teich) 


Höhe im Lärlnschutzbereich: 4,0 Ol . 


1.5 Verkebrsfläcben 
Für die Verbindungsstraßeo innerhalb des Campingplatzes ist ein POaster· oder 

AsphaltbeJag zu lässig. 

Die Stichwege und Fußwege sind mit einer wassergebundenen Decke zu befestigen. 

S tellp läl ~e s ind versickenmgsfahig auszubilden (z.B. Rasenpflaster, Rasengittersteine, 

Schonenasen, wassergebundcnc Decke). 

1.6 Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen 
Eine Ver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Strom) all er hierfür notwendigen 

Campingplatzeinrichtungen muss gewährleistet sein. 

Sämtliche Bauvorhaben sowie Ver- und Entsorgungsstationen müssen an die 

öffentlichen Versorgungseinrichtungen angeschlossen werden. 

1.7 Hinweis auf vermutetes Bodendenkmal 
A. Der Antragsteller hat im Bereich von Dcnkmalflächen e ine Erlaubnis nach Art. 7 

DSchG bei der Unteren Denkmalschutzbehörde einzuholen. 

B . Der Oberbodenabtrag rur das Vorhaben ist im Einvernehmen und unter der fach­

lichen Aufsicht des Bayerischen Landesamts fur Denkmalpflege und der Krei s­

archäologie Passau im Bereich der gepJanlen Bautläche durchzufUhren. 

C. Nach dem Ergebnis des Oberbodenabtrags hat der Antragsteller eine sachgerechte 
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archäologische Ausgrabung im Einvernehmen und unter der fachlichen Aufs icht des 

Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege zur Sicherung und Dokumentation aller 

von der geplanten Maßnahme betroffenen Bodendenkmäler durchzufuhren. Grundlage 

hierfur sind die Vorgaben zur Dokumentation archäologischer Ausgrabungen in 

Bayem (Stand: Juli 2008­

http ://www. bl Cd. bayern.deJblfd/contcntJpdfs/Vorgaben Dokumentation Archaeologi­

sehe Ausgrabungen d.pdO und gegebenenfalls eine Leistungsbeschreibung des Baye­

rischen Landesamts flir Denkmalpflege. fn Absprache mit dem Bayerischen 

Landesamt rur Denkmalpflege können diese Arbeiten ganz oder leiJweise auch von 

der Kreisarchäologie Passau übernommen werden. 

D. Der An tragsteller ha t alle Kosten der fachlichen Begleitung des Oberbodenabtrags 

und der Ausgrabungen zu tragen, 

E. Mit deo bauseits erforderlichen Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn di,e 

vorhandenen Bodendenkmäler sachgerecht freigelegt, dokument iert und geborgen 

wurden. 

F. Die Untere DenkmaJschutzbehördc behält sich ausdrücklich vor, weitere Beslim­

mungen nachträglich aufzunehmen, zu ändern oder zu ergänzen sowie den Bescheid 

jederzeit zu widerru fen. 

2 Grünordnungsplan 

2.1 	pnanzliste 
Artenauswahl : 

Die Bepflanzung soll mit heimischen Gehölzen erfolgen. Folgende Bäume und 

St räucher stehen zur Auswahl: 

Bäume I. Ordnung 


Spitzahorn, Bergahorn, Zitterpappel, Winterhnde, Sommerlinde, Stieleiche, 


Traubeneiche, Esche, Walnuß, Rotbuche, Silberweide, Bruchweide, Schwarzerle, 


Graucrle, Feldulme 


Bäume TI. Ordnung 




21 

Feldahorn, Hainbuche, Vogelkirsche, Traubenkirsche, Mehlbeere, Vogelbeere, 

Speierling, Elsbeere 

Sträucher 

Hase l, Salweide, Purpurweide, Mandelweide, Hanfweide, Kornelkirsche. Roter 

Hartriegel, Schwarzer Holunder, Roter Holunder, Weißdom, Pfaffenh Utehen, 

Heckenki rsche, Kreuzdorn , Liguster, Schlehe, Gemeiner SchnecbalJ, Wolliger 

Schneeball , Wildapfel, HundsTase 

Obstbäume 

Heimische Sorten, Hoch- oder Halbstamm 

Rank- und Kletterpflanzen 

Mit Klctterhilfe: Knö teri ch, Hopfen, Waldrebe, Glyzinie 

Ohne Kletterhilfe: Efeu, Wilder Weio, blauregen, KJelterhortensie 

Negati vliste 

An den im GOP bezeichnelen Standorten dürfen folgende Gehölze nicht gepflanzt 

werden: 

Birke, Fichte, T rauerweide, Kiefem-, Tanncn-, Zypressen- und Eibengewächse, 

sämtliche Arten von Kugelbäumen 

2.2 	Pflsnzbestimmungcll und Pflege 

Qualilikatiol1 

Laubbaum: 3 xv. m.B., STU 14/16 , Höhe 250-300 

Obstgehölz: Hoch- oder Halbstamm 

Strauch: 2 XV ., 60-80 

Die festgesetzten Gehölzpflanzungeo sind pfleglich heranzuziehen und in ihrer 


natürlichen Entwicklung zu fu J:dem. 


Sie sind dauerhaft zu erhalten und bei Ausfall durch gleichwertige und gleichartige zu 


ersetzen. 


Die Dauer der Entwicklungspnege beträgt mindestens drei Jabre . 


2.3 Freiflächen, Grün- und Wasser flächen 
Die Gestaltung der Freiflächen (IrUlcnhof, Tumierp latz, Freizeitbereich) hat mit 

Pflaster oder wassergebundenen Belägen zu erfolgen. 


Die Grünflächen sind als Wiesenflächen anzulegen. 




22 

Die Mauem sollen abschnittsweise mit Rank- und Kletlerpflanzen begrünt werden; im 

Vorfeld sind Pflanzungen mil Bäumen vorzunehmen. 

Bachlaufund Teich werden mit einer Folie abgedichtet und als geschlossener 

Krei slauf ausgeführt, in den ein Teil des Regenwassers geleitet wird. 

Anfallendes Regenwasser so ll breitOächig über die belebte Bodcnzone versickert 

werden. 

2.4 Ausgleicbsflächen 
Die Ausgleichsfiächen sind entsprechend der beiliegenden Planungen bis zum Herbst 

2007 anzulegen. 

Die Planungen sind Bestandtei l der Festsetzungen des Bebauungs- und 

Grünordnungsp [anes. 

Die Ausgleichsflächen sind durch Eintragungen entsprechender Dienstbarkciten zu 

sichern. 

Bad Füssing, Pocking, 28.0 1. 09, ergänzt 14.09.2009 


Georg Riedl, Albert Krah 
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MÜLLER.BBM 


Zusammenfassung 

Das t:estelier,jeCampmqplatzgebiel ~memhOf 111 Bad FOssing soll nach Nord osten 
eIWeJlerl '~de(l. Hier grenzt ~ NOfdosten e!n~ndergebiet mii gewerblichen 
Nutzurtgefl durch eine T ankstefie. eineHetzö!ver1 ad~Tl9 sov/Ie zwei Verkaufsmartlen 
an. Ebenso füM im Norden Ife WeSlumfahnJng Ba:! FCI5 sI ng vorbei, 

Die schaOtechnische Un:ersuch>..Hlg rur das C3Jl'l~~alZgebJel (Erwelle~) ha: 
fc~elide Ergebrisse" 

DIe sc/'.a'~WInW.en Anlcrderungen ~ ein Campilgplatzgebie! bettagen tags­
Ober 55 dB(A) und '""" hlr Vok"",.._ 45 dB(A)bzw hlr~· g<r'_ <il dB(A) 

Oie aktueDe Plif'IUI"Ig fLl die Campngpialzen'.'ei!eMg sieht eine burgil'ric:he 

lkngr~ ~. Hierffr l'MlIen If-e scha2ledrisc:he:l Auswirku~ " 
melve!en HOhen unlersW1t. 

D:egel\'e1b!'1Che Geräusd1$ltUatnll'l.'ie übe:w;eger.d 'KIm &flQrenzenden 
HellÖlbetrieb vel1Jlsad'a WJd, kann lI'I!er BcrOdwch!..,;ung einer Abschrm­
anlage mrt 4 mHohe10 alJ$feichm!em Maße reduziert lI.'l'rden. so dass sowohl 
tagWber als audl nachts (r! Oe; laLlleslen Nachtsturde) die sdjattechnJschen 
AAloroerungene1rlgeha~n wer6en können, 

Mit denvorgesehenen Abschirmeintichturgen ki5Men aLdl die vom Lkw·Ver­
ke tv auf dembenac/lbarten Gru~tilck venmchtenMaxrnalpegeJ sowohl 
tagsuber als auch nacf1ts ausreichend reduziert werden 

A\Idl bzgl, der Straßenverkehrsger3uschsitua1loo !SI d'.e ErrichtU1'9 emt! 
Ahschirmeimci'tl1lg ~ 4m(rber Gelände im Norden etfor6e!bch. um SOY<OOI 
tagsOber als auch nichts d'e lmr:l.ision~riCl'ltwer.e sICher zu untersctmen 

Die ermitle~en ~r~sse beziehen sdI a!JSSChließlch auf die vom 
Auf.raggeber ZU' Ver1Og',mg ges:eL'len Angaben. EiwaJge ArderungenQesef An­
gaben bedtlrfen der erneuten sdlallleclr.ischent:wpn1fung. 

Die ~ Bereclwa'lgen e~en nieh den n den zitierten RicH:- uod 
Reget,l,oernenbenann:en Serectvm:lsvorschriften. 

Dieser Bericht darf 1lU' in seiner Gesamthe;1, einschließlidl allerAnlagen,vef'iieI­
faltigt, geleig! ooer veröf!entfdl!~, Oie Ver6ffen'1ichtH·~ von Auszugen redarf 
~vMler~en Wltiftldlen Ger'lelYn~lI9 durch Mli~er- B8M , 

Fur den !ectmischen I nhii~ 'Ierantv.·ortlich. 
MÜLLER·BBM 

tl'J4'H"~ll 

• 
Seile 3 

i, 
I 
! 
\ 

I 

http:sc/'.a'~WInW.en


( ÜBERSICHTSPLAN GESAMTANLAGE ) 




Erweiterung Campingplatz Holmernhof 
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Erweiterung Campingplatz HOlmernhof 

Go,."",, """''''0' A"""""""o "-N, 33, 'Gom. Egg",o, (T F.) 

1J 
legende: 

Vegetation

•• Besland/Erhau 

Anpnanzung (Erlen ) 

.. • AnpfI HeckenreIhe 
• (Anen "'" na,. Vege'a"on )


O Anlage W,ese 

f (Abziehen Oberboden) 
Gelände 


c:::::. Bes! ErlbaChlWurdlnger Bach 


~ Aufwellung BaChbeIl 


Flachen' 

ca. 1400 qm x Faktor 1.5 =2100 Qm 

AusgleichsflaChe (Bedarll800Qm) 


~ laOdWirtsChaflllChe Flache(ca 'ha) 

I 
I 

I 

IPlanung: 


Alben Kran. OIPlomgeograPh Unlv
94 
060 POcJung, Teffenwe'5erSfr 1Tel: 08531 / 41281 

Stand: Februar 07 


